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RS OGH 1966/10/25 7Ob175/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1966

Norm

JN §55

ZPO §502 Abs3 De1

Rechtssatz

Die Forderungen auf Rückerstattung der Anzahlung und auf Bezahlung von Schadenersatz wegen Nichterfüllung

stehen in einem tatsächlichen und rechtlichen Zusammenhang und müssen deshalb prozeßrechtlich als eine Einheit

behandelt werden.

Entscheidungstexte

7 Ob 175/66
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